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Nina

DREITAGE SCHULWOCHE
Gültig: In der Unterstufe in ganz Wien

Ab Kundmachung sofort bis auf Widerruf (neue Regelung)

Präambel/Grundsatz:

Schüler haben weniger Stress, sie wollen lieber in die Schule gehen und sie haben mehr zeit zum lernen. Auÿerdem

haben sie mehr Zeit für Freizeit Aktivitäten und Sport.

§1 Inhalt:

Schüler müssen nur drei Tage in die Schule gehen und dürfen kein Hausaufgaben bekommen.

Begriffsbestimmung:

Dieses Gesetz gilt nur in der Unterstufe, daher nur in Volkschulen, Gymnasien und Hauptschulen.

Ausgenommen:

Die einzigen Wochen wo es eine vier Tageswoche gibt sind jene, wo es Tests, Schularbeiten oder andere Arten

der Prüfungen gibt. So eine Woche �ndet einmal pro Monat statt, daher wird alles an einem Tag geprüft.

§2 Verantwortungsregelung:

Die Schule ist verp�ichtet, den Kindern keine Hausaufgaben aufzugeben. Auÿerdem ist es eine Verp�ichtung

Schülern bei Lernproblemen zu helfen und sie zu unterstützen.

§3 Zuwiderhandeln ist Missachtung des Gesetzes:

Jeder Lehrer ist verp�ichtet dieses Gestz ein zu halten, anderwertig wird er seine Stelle in der Schule verlieren.

Von den Schülern wird jedoch höchste Konzentration verlangt, wenn diese nicht vorhanden ist, wird ein Gespräch

mit den Erziehungberechtigten verlangt.
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